
SATZUNGSBESCH EINIGUNG
-gern. § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG

Gemäß § 1811 2 AktG bescheinige ich hiermit, dass es sich bei nachstehender
Fassung um den vollständigen Wortlaut der Satzung der

Formycon AG
mit dem Sitz in München

handelt, wobei die geänderten Satzungsbestimmungen mit dem Beschluss des
Aufsichtsrates über die Fassung der Satzung vom 22.03.2019 und die
unveränderten Satzungsbestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister
eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

URNr.
r‘~9flfl

~~1 ~-J — G12019

München, den 03. April 2019

Dr.



Satzung

Formycon AG, München

1. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Firma, Sitz, Dauer der Gesellschaft

1. Die Aktiengesellschaft führt die Firma Formycon AG.

2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München.

3. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von pharma
zeutischen und biopharmazeutischen Produkten, die Entwicklung von
Medikamententransport-systemen, die Durchführung von Labor-
leistungen und -arbeiten für Dritte sowie die Durchführung diagnostischer
Laborleistungen.

2. Die Gesellschaft kann Beteiligungen, Grundstücke oder Gebäude
erwerben, halten oder veräußern, sowie Zweigniederlassungen im In-
und Ausland errichten, diese unter einheitlicher Leitung zusammen
fassen, Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die
Beteiligung derselben beschränken.

3. Die Gesellschaft ist im übrigen befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, die
geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar
zu fördern. Sie darf insbesondere auch Unternehmen mit gleichem oder
anderem Gesellschaftszweck gründen sowie Zweigniederlassungen im
In- und Ausland errichten. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
veräußern oder auf andere Unternehmen übertragen.

§ 3 Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen
Bundesanzeiger oder in einem später als Pflichtveröffentlichungsmedium
an dessen Stelle tretenden Medium.
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II. Grundkapital und Aktien

§ 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 10.000.000,00
(in Worten: Euro zehn Millionen) und ist eingeteilt in 10.000.000
Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag).

2. Die Aktien lauten auf den Inhaber.

3. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30. Juni
2015 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis einschließlich 29. Juni 2020 einmalig oder mehrmals
um bis zu insgesamt EUR 3.763.404,00 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 3.763.404 neuen auf den
Inhaber lautenden Stammaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2015). Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an,
für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein
Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des
Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Den Aktionären ist
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können auch
von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten
(mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

• für Spitzenbeträge;

• wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung; bei der
Berechnung der 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag am
Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien
entfällt, die seit dem 30. Juni 2015 unter vereinfachtem
Bezugsrechtsausschluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind, sowie der
anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich Options- und/oder
Wandlungsrechte bzw. —pflichten aus Schuldverschreibungen
beziehen, die seit dem 30. Juni 2015 in sinngemäßer Anwendung
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind; sowie
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• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von
Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmens-
teilen, Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung
bestehender Beteiligungen) oder von Forderungen gegen die
Gesellschaft.

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2015 und ihrer
Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des
Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2015 entsprechend dem
Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2015 oder
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

4. Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des Aufsichtsrats Form und
Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und
Erneuerungsscheine.
Das Recht der Aktionäre zur Auslieferung effektiver Stücke wird
ausgeschlossen.

5. Das Recht der Aktionäre auf Verbriefung ihres Anteils ist
ausgeschlossen.

6. (freibleibend).

7. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.450.673,00, eingeteilt in bis zu
3.450.673 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw.
die zur Wandlung/Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder
Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft aufgrund der
Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom
30. Juni 2014 bis zum 29. Juni 2019 ausgegeben werden, von ihren
Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur
Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur
Wandlung/Optionsausübung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen von
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von
Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Wandlungs
bzw. Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend
der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien sowie alle sonstigen damit im
Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die
nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der
Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf des
Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle der Nichtausnutzung des
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Bedingten Kapitals 2014 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von
Options- oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs
bzw. Optionspflichten.

8. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 715.260,00 durch
Ausgabe von bis zu 715.260 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015). Das Bedingte
Kapital 2015 dient ausschließlich der Sicherung von Bezugsrechten, die
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. Juni 2015
im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2015 in der Zeit bis
einschließlich zum 29. Juni 2020 an Mitglieder des Vorstands und
Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der
Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft
verbundenen Unternehmen ausgegeben werden. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Bezugsrechte
ausgegeben werden und deren Inhaber von ihrem Bezugsrecht auf
Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in
Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt oder Barausgleich
leistet. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an,
für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein
Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des
Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Soweit
der Vorstand betroffen ist, ist der Aufsichtsrat entsprechend ermächtigt.
Der Aufsichtsrat ist des Weiteren ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals
anzupassen.

III. Vorstand

§ 5 Zusammensetzung des Vorstands, Vertretung, Geschäftsführung

1. Der Vorstand besteht aus einem Mitglied oder mehreren Mitgliedern. Der
Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Er
kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernennen,
wenn der Vorstand aus mehreren Personen besteht. Der Aufsichtsrat
kann auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen.

2. Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder
durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Hat die Gesellschaft als Vorstand nur eine Person, so vertritt
diese die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann einzelnen
Vorstandsmitgliedern Alleinvertretungsbefugnis und für den Fall der
Mehrvertretung Befreiung von den Beschränkungen des § 181 2. Alt.
BGB erteilen. Stellvertretende Vorstandsmitglieder vertreten die
Gesellschaft wie ordentliche Vorstandsmitglieder. Der Aufsichtsrat kann
bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder die Gesellschaft stets
einzeln vertreten.
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3. Die Verteilung der Geschäfte unter den Mitgliedern des Vorstands sowie
die Einzelheiten der Beschlussfassung des Vorstands kann der
Aufsichtsrat durch eine jederzeit abänderbare Geschäftsordnung regeln.
In dieser Geschäftsordnung ist auch festzulegen, welche Geschäfte —

über die gesetzlich vorgesehenen Fälle hinaus — der Zustimmung des
Aufsichtsrats bedürfen.

IV. Aufsichtsrat

§ 6 Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats

1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Die Wahl erfolgt auf die
längste nach § 102 AktG zulässige Zeit. Eine Wiederwahl ist statthaft.

2. Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden
Mitglieds gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des
ausscheidenden Mitglieds.

3. Jedes ausscheidende Mitglied ist wieder wählbar.

4. Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein
oder mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt
werden. Sie werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge
Mitglieder des Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder der
Anteilseigner, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor Ablauf
der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Tritt ein Ersatzmitglied
an die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in der
nächsten oder übernächsten Hauptversammlung nach Eintritt des
Ersatzfalles eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, mit
Beendigung dieser Hauptversammlung, andernfalls mit Ablauf der
restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen. Soll die Nachwahl für ein
vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsrats das Ausscheiden
eines nachgerückten Ersatzmitglieds bewirken, bedarf der Beschluss
über die Nachwahl einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen.

5. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch schriftliche
Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder dem
Vorstand mit einer Frist von mindestens einem Monat auch ohne
wichtigen Grund niederlegen.

§ 7 Vorsitzender und Stellvertreter

1. Der Aufsichtsrat wählt in einer im Anschluss an die ordentliche
Hauptversammlung, in der alle von der Hauptversammlung zu
wählenden Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind,
abzuhaltenden Sitzung, zu der es einer besonderen Einladung nicht
bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die
Wahl ist zu wiederholen, soweit eines dieser Amter zur Erledigung
kommt.
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2. Der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat die gesetzlichen und
satzungsgemäl3en Rechte und Pflichten des Vorsitzenden
wahrzunehmen, wenn dieser verhindert ist.

§ 8 Satzungsänderung

Dem Aufsichtsrat ist die Befugnis eingeräumt, Änderungen und
Ergänzungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung der Satzung
betreffen.

§ 9 Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung

1. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden oder
seinem Stellvertreter einberufen, so oft das Gesetz oder die Geschäfte
es erfordern; der Aufsichtsrat tagt mindestens viermal während eines
Geschäftsjahres.

2. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn seine Mitglieder persönlich
oder durch schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung
teilnehmen. Den Vorsitz in der Aufsichtsratssitzung führt der Vorsitzende
des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter.

3. Zur Beratung über einzelne Gegenstände der Verhandlung können
Sachverständige und Auskunftspersonen zugezogen werden.

4. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende.

5. Beschlüsse können auch ohne Einberufung einer Sitzung schriftlich,
telegrafisch, fernmündlich, per E-Mail oder per Videokonferenz gefasst
werden, wenn der Vorsitzende es anordnet und entweder die
teilnehmenden Mitglieder des Aufsichtsrats durch
Telekommunikationsmittel miteinander in Verbindung stehen und den
Beschlussgegenstand erörtern können oder kein Mitglied des
Aufsichtsrats dem Verfahren widerspricht.

6. Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen,
die der Vorsitzende zu unterzeichnen hat.

7. Willenserklärungen des Aufsichtsrats und etwaiger Ausschüsse werden
namens des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden oder seinen
Stellvertreter abgegeben.

§ 10 Vergütung

1. Den Aufsichtsratsmitgliedern kann für ihre Tätigkeit eine Vergütung
gewährt werden. Sie wird von der Hauptversammlung bewilligt.

2. Daneben werden dem Aufsichtsrat Auslagen, die mit der
Aufsichtsratstätigkeit zusammenhängen, sowie die auf die einzelne
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Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder entfallende Umsatzsteuer
erstattet.

V. Hauptversammlung

§ 11 Aufgaben der Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten sechs Monate
eines Geschäftsjahres abgehalten. Sie beschließt insbesondere über die
Verwendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung des Vorstands und des
Aufsichtsrats, über die Wahl von Aufsichtsräten, über die Wahl des
Abschlussprüfers und in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen über die
Feststellung des Jahresabschlusses sowie auf Antrag des Vorstandes der
Gesellschaft über besondere Angelegenheiten.

§ 12 Ort und Einberufung der Hauptversammlung; Voraussetzungen
für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts; Fristen und
Termine

1. Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in München, in
Planegg/Martinsried oder einem deutschen Börsenplatz statt.

2. Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor der Versamm
lung einzuberufen. Diese Frist verlängert sich um die Tage der Anmelde-
frist nach Absatz 2. Der Tag der Einberufung ist nicht mitzurechnen.

3. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der
Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft
unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse spätestens
sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen; in der Einberufung
kann eine kürzere, in Tagen bemessene Frist vorgesehen werden. Der
Tag des Zugangs ist bei der Berechnung der Frist nicht mitzurechnen.

4. Die Aktionäre müssen die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen.
Hierfür ist ein in Textform (~ 126 b BGB) in deutscher oder englischer
Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das
depofführende Institut erforderlich. Der Nachweis muss sich, sofern nicht
in der Einberufung ein anderer Zeitpunkt bestimmt wird, auf den hierzu
für börsennotierte Gesellschaften gesetzlich bestimmten Zeitpunkt
beziehen. Er muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür
mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung
zugehen; in der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu
bemessende Frist für den Zugang des Nachweises der Berechtigung
vorgesehen werden. Der Tag des Zugangs ist bei der Berechnung der
Frist nicht mitzurechnen.
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5. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder
Echtheit des Berechtigungsnachweises einen geeigneten weiteren
Nachweis der Berechtigung zu verlangen. Besteht auch an diesem
Zweifel, kann die Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts zurückweisen.

6. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll
mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (~ 126 b
BGB). In der Einberufung der Hauptversammlung kann eine
Erleichterung der Form bestimmt werden. § 135 AktG bleibt unberührt.

7. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der
Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne
einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer
Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation
ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermächtigt,
die Einzelheiten zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der
Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

8. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen,
auch ohne selbst oder durch einen Vertreter an der Versammlung
teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation
abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, die
Einzelheiten zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der Einberufung
der Hauptversammlung bekannt gemacht.

9. Bei Fristen und Terminen, die von der Hauptversammlung zurück-
berechnet werden, ist der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen.
Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem
Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag
kommt nicht in Betracht. Die §~ 187 bis 193 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden.

§ 13 Stimmrecht und Leitung

1. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

2. Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit das Gesetz nicht
zwingend etwas anderes vorschreibt, mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist,
mit einfacher Kapitalmehrheit gefasst.

3. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des
Aufsichtsrats. Wenn er verhindert ist, leitet sein Stellvertreter oder ein
sonstiges Mitglied des Aufsichtsrats die Hauptversammlung. Ist keiner
von diesen erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit, so
leitet der an Lebensjahren älteste, anwesende Aktionär die
Versammlung.

me23-formycon-satzung.doc Seite 8



4. Der Vorsitzende bestimmt die Form und die weiteren Einzelheiten der
Abstimmung.

5. Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung der
Tagesordnung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände
bestimmen.

6. Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge der Redner und kann,
soweit gesetzlich zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich
zusammenge-hörigen Beschlussgegenständen zu einem
Abstimmungspunkt entscheiden und angemessene Beschränkungen der
Redezeit, der Fragezeit oder der zusammengenommenen Rede- und
Fragezeit für den ganzen Hauptver-sammlungsverlauf, für einzelne
Gegenstände der Tagesordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder
während des Verlaufs der Hauptversammlung festlegen sowie, soweit
dies für eine ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung
erforderlich ist, den Schluss der Debatte anordnen.

7. Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die auszugsweise oder
vollständige Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung in einer
von ihm näher zu bestimmenden Weise zuzulassen.

VI. Wettbewerbsverbot, Erfindungen

§ 14 (freibleibend)

VII. Geschäftsiahr, Jahresabschluss, Gewinnverwendung,
Gründungsaufwand

§ 15 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§ 16 Aufstellung des Jahresabschlusses

1. Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den
Jahresabschluss und den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr
aufzustellen und mit dem Vorschlag für den Beschluss der
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns dem
Aufsichtsrat unverzüglich zuzuleiten.

2. Spätestens innerhalb der ersten sechs Monate des neuen
Geschäftsjahres sind Jahresabschluss, Lagebericht und zusätzliche
Erläuterungen sowie der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag für
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die Verwendung eines Bilanzgewinns der Hauptversammlung
vorzulegen.

§ 17 Gewinnverwendung

1. Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus
dem festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. Sie
kann auch eine andere Verwendung bestimmen, als sie in § 58 Abs. 3
Satz 1 AktG vorgesehen ist.

2. Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Bar- auch eine
Sachausschüttung beschließen.

3. Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrates im Rahmen des § 59 AktG eine Abschlagsdividende
an die Aktionäre ausschütten.

§ 18 Gründungsaufwanci

1. Sondervorteile oder ein Gründungslohn werden nicht gewährt.

2. Der Gründungsaufwand ist von der Gesellschaft zu tragen. Der
Gründungsaufwand wird auf höchstens € 10.000,00 festgesetzt.

Die voraussichtlichen Kosten berechnen sich wie folgt:

a) Registergebühren: 1.000,00 Euro

b) Notargebühren: 7.000,00 Euro

c) Sonstige Gebühren (Rechts- 2.000,00 Euro

anwalt, Steuerberater, u.a.)

Summe: 10.000,00 Euro

3. Durch die Gründung eventuell anfallende Steuern trägt auch im
lnnenverhältnis die Gesellschaft.
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